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2 Pflichten des Arbeitgebers 
 
2.1	Begriff	«Arbeitgeber»	
Unter dem Begriff «Arbeitgeber» wird jede natürliche oder juristische 
Person verstanden, die gegen Lohn oder zwecks Ausbildung Arbeitnehmende 
beschäftigt, zum Beispiel der Betriebsinhaber oder die Geschäftsleitung 
einer Aktiengesellschaft. 
Der Arbeitgeber trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz. In aller Regel wird er bestimmte Aufgaben 
aus diesem Bereich an Mitarbeitende übertragen, insbesondere an einen 
Beauftragten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (SiBe) und Arbeitnehmende 
mit Vorgesetztenstellung. Dabei wird vom Arbeitgeber verlangt, 
dass er für eine zweckmässige Aus- und Weiterbildung der beauftragten 
Personen sorgt und klare Weisungen und Kompetenzen erteilt. Insofern 
werden Pflichten des Arbeitgebers auch für die betreffenden Arbeitnehmenden 
(Kader, Sicherheitsbeauftragter) verbindlich. 
 
Die Übertragung von Aufgaben entbindet den Arbeitgeber nicht von 
seinen Verpflichtungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz 
(Art. 7 Abs. 2 VUV und Art. 7 Abs. 4 ArGV 3). Immerhin dürfte sich der 
Arbeitgeber in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht vom Vorwurf einer Pflichtverletzung 
entlasten oder gar befreien können, wenn er nachweisen kann, 
dass er den oder die eingesetzten Arbeitnehmer sorgfältig ausgewählt, in 
zweckmässiger Weise ausgebildet und instruiert und in zumutbarer Weise 
überwacht hat. 
 
 
 
2.2	Grundsatzbestimmungen	
Die Pflichten des Arbeitgebers für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
leiten sich aus den folgenden gesetzlichen Grundsätzen ab: 
 
Art. 328 Abs. 2 OR3 

«[Der Arbeitgeber] hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher 
Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu 
treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar 
und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen 
sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die 
Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise zugemutet werden kann.» 
 
Art. 82 Abs. 1 und 2 UVG4 

«1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und 
Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung 
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen 
Verhältnissen angemessen sind. 
2 Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei der Verhütung von Berufsunfällen 
und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heranzuziehen.» 
 
 
3 Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220) 
4 Bundesgesetz über die Unfallversicherung (SR 832.20) 


